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Vitalisierung des Budgetrechts  
in sechs Entwicklungsfeldern  

Innovationsbeitrag von Verwaltungsreformansätzen zugunsten einer  
erneuerten parlamentarischen Steuerung  

Ulrich Bergmoser, Düsseldorf 

1 Innovation im Kontext parlamentarischer Herrschaft 

Innovationen, lateinisch innovationes, sind Neuerungen. Der allgemeine 
Sprachgebrauch verrät, dass der Innovationsbegriff eine positive Färbung hat: 
Unternehmen und Verwaltungen kennzeichnen sich selbst wie auch ihre Produk-
te gerne als „innovativ“, um auszudrücken, dass sie Neuerungen gegenüber auf-
geschlossen und „fortschrittlich“ sind. Die Fähigkeit, sich zu verändern, wird 
nämlich nicht zu Unrecht als eine Vorbedingung verstanden, um unter sich dy-
namisch verändernden Markt- und gesellschaftlichen Umweltbedingungen be-
stehen zu können. Die Betriebswirtschafts- und Managementlehre bemüht sich 
deshalb darum, den modisch-trivialen Innovationsbegriff inhaltlich zu konturie-
ren, und will durch „Innovationsmanagement“ dazu beitragen, dass Innovatio-
nen nicht nur zufällig entstehen, sondern systematisch herbeigeführt werden.1  

Zweifelsohne kann auch die internationale Verwaltungsreformbewegung des 
New Public Management (NPM)2 als ein vielstimmiger Innovationsbeitrag auf-
gefasst werden: Schließlich wollen die zahlreichen Reformansätze und -ele-
mente die Verwaltungen effizienter und wirksamer machen. Damit sind bereits 

                                           
1 Vgl. Hauschildt/Salomo (2007), S. 55 ff. 
2 Vgl. Budäus (1998), S. 1 ff.; Pfiffner (2004), S. 446 ff. 
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die Maßstäbe für Innovationen angesprochen. Im NPM herrscht eine ökonomi-
sche, d. h. auf Zweck-Mittel-Rationalität beruhende Sicht der Verwaltung vor. 
Demnach zielen Innovationen im Kontext dieser Reformansätze vor allem dar-
auf ab, die Funktionalität3 der Verwaltung zu erhöhen. 

Im Vergleich zur Exekutive erscheint die Legislative einer ökonomischen Funk-
tionalitätsbetrachtung jedoch weit weniger zugänglich. Schließlich wird das Par-
lament als Zentrum der politischen Auseinandersetzung zwischen in Parteien 
und Fraktionen organisierten politischen Interessengruppen gesehen, deren poli-
tische Rationalität und heterogene Zielsysteme auf den ersten Blick nicht mit 
einer ökonomisch-rationalen Sichtweise auf das Parlament korrelieren.4  

Mit dem Primat des Staatsrechts – und seinen auf die aufklärerische Vorstel-
lungswelt zurückweisenden ideengeschichtlichen Grundlagen – bei der Interpre-
tation der parlamentarischen Herrschaft lässt sich hingegen begründen, dass der 
Funktionalitätsanspruch als Ausdruck ökonomischer Rationalität auch als Beur-
teilungsmaßstab für das legislative Instrumentarium herangezogen werden 
kann.5 Aus normativ-staatsrechtlicher Perspektive heraus beruht alles staatliche 
Handeln auf einem allgemeinen Rationalitätsparadigma. Der Staat ist bereits in 
seiner grundlegenden Existenz eine Zweckschöpfung, die nicht sich selbst zu 
dienen bestimmt ist.6 In der verfassungsmäßigen Ordnung der Bundesrepublik 
Deutschland kann dies dem Rechtsstaatsprinzip, der grundgesetzlichen Wert-
ordnung und dem mit Verfassungsrang ausgestatteten Wirtschaftlichkeitsgrund-
satz entnommen werden.7 Im Ergebnis sind Verbesserungen der Funktionalität 
auch im Kontext der parlamentarischen Herrschaft ein zentrales Ziel von Inno-
vationen. 

                                           
3 Vgl. Bartel (1999), S. 205.  
4 Vgl. Bergmoser (2006), S. 22. Zum Rationalitätsbegriff vgl. Reinermann (2000), S. 16 f.; 

Bogumil (2003), S. 4; Habermas (1981), S. 324 ff. 
5  Vgl. Bergmoser (2011), S. 221 ff. 
6  Vgl. Kirchhof (1988), S. 124, Rn. 8, der formuliert: „Wenn die Staatsgewalt sich vom je-

weiligen Staatsvolk der Gegenwart ableitet (Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG) und die Staatsorgane 
in regelmäßig wiederkehrenden Wahlen neu gewählt werden (vgl. Art. 38 GG), ist die ge-
samte Handlungsweise des Staates auf dieses Staatsvolk mit seinem jeweiligen Bedarf, 
seinen jeweiligen Anliegen und Wertungen ausgerichtet.“ 

7 Vgl. Gröpl (2001), S. 307; v. Arnim (1988), S. 70 ff.  
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2 Sinn und Zweck des Budgetrechts 

Die das Budgetrecht des Deutschen Bundestages betreffenden Regelungen fin-
den sich in den Artikeln 109 bis 115 GG. Die budgetrechtliche Kernnorm, Art. 
110 GG, bestimmt in ihrem Abs. 1: „Alle Einnahmen und Ausgaben des Bundes 
sind in den Haushaltsplan einzustellen“. Nach Abs. 2 der Vorschrift wird der 
Haushaltsplan durch Gesetz festgestellt. Konzeption und inhaltliche Substanz 
des Budgetrechts erschließen sich neben Wortlaut und systematischer Verortung 
im Verfassungstext aus seiner historischen und ideengeschichtlichen Vorprä-
gung. Erst eine solche Auslegung offenbart Sinn und Zweck der Befugnis und 
macht die Materie einer weiteren Interpretation zugänglich.8 Im Ergebnis9 kann 
das Budgetrecht als ein Mittel gekennzeichnet werden, den durch das Repräsen-
tativorgan Parlament artikulierten Volkswillen in einem kooperativen Prozess 
durchzusetzen. Die Befugnis setzt tief im Innenleben der Exekutive an, dort wo 
die Regierung mit einem zentralen Planungsinstrument ihre politischen Ziele 
und die dazu notwendigen Ressourcen offen- und festlegt. Der Sinn des Budget-
rechts besteht somit darin, ein zentrales Versprechen der demokratischen Staats-
form in dem strikt repräsentativen Modell des Grundgesetzes einlösen zu helfen: 
Das Volk soll Herrschaft nicht nur abstrakt legitimieren – wie einst das Gottes-
gnadentum die nahezu unbegrenzte Herrschaft der absolutistischen Landesher-
ren rechtfertigen sollte –, es soll über seine Vertreter im Parlament selbst Herr-
schaft und Machtkontrolle ausüben. Es geht darum, das konkrete politisch-
administrative Handeln der Regierungsorgane an den im Parlament vertretenen 
Volkswillen durch ein rationalisierendes Verfahren zu binden und gleichzeitig 
der Machtentfaltung der Regierung eine konkrete Richtung zu geben. Nach 
Rechtsprechung und Staatsrechtslehre beruhen demokratische Herrschaft und 
Kontrolle wesentlich auf Rückbindungen der Herrschenden an konkrete Inhalte 
und Interessen sowie auf einer mäßigenden Kooperation der staatlichen Gewal-
ten untereinander: Das Ziel der demokratischen Legitimation soll darin beste-
hen, „einen effektiven Einfluß des Volkes auf die Ausübung der Staatsgewalt zu 
bewirken und sicherzustellen“10. Das Bundesverfassungsgericht sieht diese 
                                           
8 Vgl. Kisker (1990), S. 237, Rn 3; Lichterfeld (1969), S. 7.  
9  Vgl. zur ausführlichen Ableitung Bergmoser (2011), S. 259 ff. 
10 Böckenförde (1991), Rn. 14. Ähnlich auch BVerfG 83, S. 60 zur Volkssouveränität: „Der 

Grundsatz der Volkssouveränität fordert, daß das Volk einen effektiven Einfluß auf die 
Ausübung von Staatsgewalt durch die Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Ge-
walt und der Rechtsprechung hat.“ 
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Rückkopplung der Regierung an den Willen des Volkes vornehmlich als Er-
scheinungsform der sachlich-inhaltlichen Legitimation an, die als einer von drei 
zur Verfügung stehenden Legitimationsmodi angesehen wird. 11 Sie zielt darauf 
ab, die Exekutive materiell an den „inhaltlichen Vorgaben des vom Legitimati-
onssubjekt Volk unmittelbar legitimierten Parlaments auszurichten“12. Das Bud-
getrecht ist ein herausragendes Instrument der sachlich-inhaltlichen Legitimati-
on. 

Die Hauptzwecke des Budgetrechts bestehen demnach in einer politisch-
administrativen Steuerung und Kontrolle sowie – ergänzend – einer wirtschafts-
politischen Steuerung. Für den Steuerungszweck folgt aus dem Anspruch einer 
rationalen Leitung des Staates, dass politisch gesetzte Ziele, wie sie in politi-
schen Programmen zum Ausdruck kommen, u. a. im Rahmen der Haushalts-
steuerung offen gelegt und mit rationalem Anspruch verfolgt werden. Die Rati-
onalisierung des „Politischen“ ist insofern eine Leitidee des parlamentarischen 
Budgetrechts.13  

Die Hauptzwecke des Budgetrechts lassen sich durch ein Programm aus sieben 
einander teils überlappenden Funktionen konkretisieren.14 Neben der Steue-
rungs- und Koordinationsfunktion sind dies die Bindungsfunktion, die Mittelbe-
reitstellungs- und Begründungsfunktion, die Kontroll- und Vermögenssiche-
rungsfunktion, die Informations- und Rechenschaftsfunktion, die wirtschaftspo-
litische Steuerungsfunktion und die Rationalisierungsfunktion. Da die staatliche 
Haushaltswirtschaft auf dem Rationalitätsparadigma beruht, muss mit normati-
vem Anspruch gefordert werden, dass diese Funktionen institutionell und pro-
zessual auch tatsächlich wirksam werden.  

 

                                           
11 Vgl. BVerfGE 93, S. 37 u. 67 f. 
12  Mehde (2000), S. 184. Vgl. auch Herzog (1980), S. 49 f., Rn. 48. 
13 Vgl. Bergmoser (2006), S. 37; Ellwein (1984), S. 754. 
14 Vgl. dazu ausführlich Bergmoser (2011), S. 277 ff. 
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3 Kritik des positiven Budgetrechts 

Unbestritten ist, dass der (Verfassungs-)Gesetzgeber einen großen Spielraum 
hat, die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Rückkopplung an den im Par-
lament repräsentierten Volkswillen und ein hinreichendes „Legitimationsni-
veau“ der demokratischen Herrschaft15 zu erreichen. Im Hinblick auf die Wirk-
samkeit des positiven Budgetrechts und seine institutionelle Verwirklichung in 
der Haushaltswirtschaft sind jedoch vielfach Wirksamkeitszweifel geäußert wor-
den. Dabei können zwei Komplexe der Budgetkritik unterschieden werden.  

Der erste Komplex handelt von den Vorbedingungen einer effektiven Rückbin-
dung. Dem strikt repräsentativen Demokratiemodell des Grundgesetzes wird 
vorgeworfen, das Staatsvolk werde in ihm weitgehend seines legitimen Einflus-
ses auf konkrete politische Entscheidungen beraubt.16 Im Kontext des Budget-
rechts zielt diese Systemkritik darauf, dass eine Rückbindung an den Volkswil-
len durch das Haushaltsinstrumentarium ins Leere läuft, wenn die Auffassungen 
des Staatsvolks nicht hinreichend im Parlament vertreten sind. Das Rückbin-
dungsmodell setzt nämlich denkgesetzlich voraus, dass die Abgeordneten eine 
enge Verbindung zu den von ihnen vertretenen Teilen des Staatsvolks haben. Sie 
ist erforderlich, um selbst im Falle gleichgerichteter politischer Interessen eine 
ausreichende Distanz zur Regierung wahren und wirksame Kontrolle ausüben zu 
können. Eine funktionale Rückbindung erfordert es daher, Wahl und Mandat der 
Volksvertreter so zu gestalten, dass sie eine wirksame inhaltliche Rückbindung 
an das Staatsvolk hinreichend zulassen. Damit ist neben dem Wahlrecht insbe-
sondere die in Art. 21 Abs. 1 GG nur blass geregelte Rolle der Parteien ange-
sprochen. Karl Jaspers hatte bereits in den 1960er Jahren beklagt, die Parteien 
hätten sich von „Organen des Volkes“ zu „Organen des Staates“ entwickelt und 
trügen dazu bei, die „Wirksamkeit des Volkes“ demokratiekonterkarierend zu 
minimieren.17 In welchem Maße das Wohl und Wehe, Wahl und Wiederwahl 
der Abgeordneten anstatt vom Volk von ihrer Konformität gegenüber der eige-

                                           
15 Vgl. BVerfGE 93, S. 37 u. 67; BVerfGE 83, S. 60 u. 72; BVerfGE 106, S. 64 u. 74. 
16 Insbesondere das Staatsvolk selbst scheint der Auffassung zu sein, keinen nennenswerten 

Einfluss auf die Politik zu haben: In einer kürzlichen Forsa-Umfrage waren 79% der Be-
fragten der Auffassung, das Volk habe in Deutschland nicht wirklich „etwas zu sagen“, 
vgl. Stern 2010, Nr. 46 vom 11.11.2010, S. 42. 

17  Vgl. Jaspers (1966), S. 128 ff. 
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nen Partei oder gar der Regierung abhängen, beeinflusst ihre Funktionalität bei 
der Vertretung und Durchsetzung konkreter Interessen gegenüber der Regie-
rung.  

Der zweite Komplex der Budgetkritik handelt von der institutionellen und pro-
zessualen Ausgestaltung der Befugnis. Die Verwirklichung der dem Budget zu-
geschriebenen Funktionen wird von einer starken Strömung in der Literatur als 
defizitär eingestuft18 und für politische Fehlentwicklungen, wie sie z. B. in der 
Staatsverschuldung zum Ausdruck kommen, mitverantwortlich gemacht. Im 
Hinblick auf den Steuerungszweck des Budgetrechts wird angeführt, der sachli-
che Geltungsbereichs der Budgetsteuerung wie auch die budgetrechtliche Ent-
schließungsfreiheit seien massiv eingeschränkt, was den materiellen Gehalt des 
Budgetrechts bis zur Unkenntlichkeit reduziere. Zudem trügen die Fortführung 
der deformierten konstitutionalistischen Vorstellungswelt zur Bindungsqualität 
und die dysfunktionale Ausgestaltung der Budgetspezialität dazu bei, das 
verbleibende Potenzial zur politisch-administrativen Steuerung weitgehend zu 
verschütten. Der überragenden informationellen Grundlage der Haushaltswirt-
schaft des Bundes, dem kameralen Haushalts- und Rechnungswesen, wird 
grundsätzlich vorgeworfen, es sei mittlerweile ungeeignet, als technische Grund-
lage zur Steuerung eines modernen, komplexen demokratischen Gemeinwesens 
zu fungieren.19 Im Hinblick auf das budgetrechtliche Kontrollinstrumentarium 
wird angeführt, es sei ebenfalls wegen der insuffizienten Informationsaufberei-
tung und des beschränkten Informationsumfangs des kameralistischen Rech-
nungssystems nicht voll entwickelt. Auch sei die vom Rechnungshof wahrge-
nommene Revisionsfunktion im geltenden Recht immer noch nicht alleinig dem 
Parlament als legitimem Prinzipal zugeordnet und statt mit funktionaler Unab-
hängigkeit mit einer übermäßigen Autonomie ausgestattet. Dem geltenden Bud-
getrecht und -instrumentarium wird insgesamt angelastet, sein funktionales Po-
tenzial sei weitgehend verkümmert. Gemessen an der tatsächlichen Entfaltung 
der Budgetfunktionalität mute der Budgetprozess als ein pompöses Ritual an. 
Die Haushaltsberatungen werden deshalb in der Literatur als eine Inszenierung 
beschrieben, die nicht im Einklang mit den Erwartungen über die tatsächlichen 

                                           
18  Vgl. u. a. Rürup (1971); Lüder/Budäus (1976); Hengstschläger (1977); Winter (1997); Lü-

der (2001); Bergmoser (2011), S. 391 ff. 
19  Zur Kritik an der Kameralistik vgl. für viele Lüder (1987), S. 245 ff.; Eichhorn (1987), 

S. 48 ff.; Lüder (2001), S. 7 ff.; Berens/Budäus et al. (2007), S. 1 ff. 
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Entscheidungsmöglichkeiten der Parlamentarier steht.20 Die Budgetkritik kenn-
zeichnet den verfassungspolitischen Stand beim parlamentarischen Budgetrecht 
durch eine signifikante „Erwartungslücke“ zwischen Anschein und funktionaler 
Realität.21 

4 Innovationsansätze beim Budgetrecht 

4.1 Verwaltungsreformansätze als Innovationsreservoir 

Eine innovative Weiterentwicklung des parlamentarischen Budgetrechts muss 
zweifelsohne an den tragenden Grundsätzen des Verfassungsrechts ausgerichtet 
werden. Diese verbieten eine zur verfassungsmäßigen Ordnung bezugslose 
Fortbildung der Budgetbefugnis, die womöglich auf eine schlichte Einflussma-
ximierung des Parlaments22 abzielt. Das Budgetrecht innovativ zu vitalisieren 
kann daher – im Einklang mit der juristischen Methodenlehre – nicht ohne eine 
eingehende Untersuchung des „Wertungszusammenhangs“23 des Staatsrechts 
auskommen. Hier sind insbesondere das Demokratie- und das Rechtsstaatsprin-
zip sowie der Gewaltenteilungsgrundsatz zu beachten. Aussichtsreicher An-
knüpfungspunkt für eine systemkonforme Innovation ist aber vor allem das 
Zweck- und Funktionsprogramm der Budgetbefugnis selbst, aus dem bereits 
unmittelbar institutionelle Hinweise für eine Weiterentwicklung gewonnen wer-
den können.24 Auch die zweckrationalen Reformansätze des NPM stellen ein fa-
cettenreiches Innovationsreservoir für eine erneuerte Budgetsteuerung und -kon-
trolle dar. Sie können auf Grundlage des teleologischen Profils des Budgetrechts 
und der staatsrechtlichen Kompetenzordnung dazu dienen, die Funktionsgerech-
tigkeit der Budgetbefugnis zu verbessern. 

                                           
20  Vgl. Gröpl (2001), S. 156 ff.; Kube (2000), S. 814 f.; Hoffmann-Riem (1999), S. 225. 
21 Vgl. mit weiteren Nachweisen Bergmoser (2011), S. 428 ff. 
22 Vgl. Böckenförde (1991), Rn. 15; Mehde (2000), S. 179.  
23 Esser (1972), S. 33. 
24 Vgl. dazu Bergmoser (2011), S. 316 ff. 
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Dem Umfang dieser kleinen Abhandlung geschuldet sollen nachfolgend neun 
anhand ihrer Relevanz für das Budgetrecht ausgewählte Verwaltungsreformele-
mente herangezogen, nicht aber im Einzelnen erörtert werden, wozu auf die 
vielfältige NPM-Literatur verwiesen wird. Das erste hier angeführte Reform-
element zielt darauf, die Verantwortungsabgrenzung zwischen Politik und Ver-
waltung (uncoupling) so zu verändern, dass die Verwaltung Aufträge der Politik 
und ihre gesetzlichen Aufgaben gleichsam „ungestört“ von der Politik ausführen 
sollte. Die Verwaltung sollte für das „Wie“, die Politik für das „Was“ verant-
wortlich sein25 und sich nicht in den Kernbereich der Verwaltung einmischen. 
So sollten die Politik auf eine strategische Rolle beschränkt, die Gesamtsteue-
rung gestärkt26 und eine „Verwesentlichung“ der Politik erreicht werden. Das 
zweite Reformelement, das Kontraktmanagement, hat verbindliche Zielabspra-
chen über einen festgelegten Zeitraum zwischen Politik und Verwaltung zum 
Gegenstand. Im Hinblick auf die staatliche Ebene wurde dazu vorgeschlagen, 
ein geeignetes rechtliches Instrumentarium auf Verfassungsebene zu schaffen.27 
Die Budgetierung zielt als drittes Reformelement darauf, einzelnen Behörden 
oder exekutivischen Fachbereichen Haushaltsmittel nur mit der Auflage zur 
Verfügung zu stellen, zuvor definierte Leistungen zu erbringen. Sie hatte bereits 
mit § 6a HGrG Eingang in das Haushaltsrecht von Bund und Ländern gehalten. 
Die Budgetierung sieht vor, dass die einzelnen Voranschläge innerhalb der 
Fachbereichsbudgets – also auch etwaige Einnahmen bzw. Ressourcenentste-
hungen und die Personalkosten – gegenseitig deckungsfähig sind. Grundlage der 
Outputsteuerung als viertem Reformelement ist eine ökonomische Auffassung 
der Verwaltung als „Produzent“ von Leistungen. Ihre Produkte sollen nach 
Menge, Preis, Kosten, Qualität und Zielgruppe bestimmt werden28 und könnten 
wegen § 1a Abs. 3 HGrG als Produkthaushalt auch Eingang in die Haushalts-
wirtschaft des Bundes finden. Mit der Outputorientierung und der mit ihr ein-
hergehenden Ergebnisorientierung sollen die bisherige Inputfixiertheit der ka-
meralen Haushaltsvoranschläge aufgehoben und die relative Unbestimmtheit der 
kameralen „Ausgabenzwecke“ überwunden werden. Das sechste Reformelement 
ist ein Verwaltungscontrolling, das als Rationalisierungsverfahren zur Zielerrei-
chung eine zentrale Koordinierung des Verwaltungshandelns bewirken soll.29 
                                           
25  Vgl. Osborne/Plastrik (2000), S. 105; Grünenfelder (1997), S. 6; Knoepfel (1995), S. 456. 
26  Vgl. KGSt (1996), S. 10; Mehde (2000), S. 90. 
27  Vgl. Meyer (2001), S. 93 ff.; Winter (1997), S. 200 f.  
28  Vgl. KGSt (1993), S. 17 u. 20 f.; Katz (2001), S. 148. 
29  Vgl. Budäus/Buchholtz (1997), S. 323 ff. 
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Als Kernbestandteil des siebten Reformelements, des Neuen Haushalts- und 
Rechnungswesens, wurde eine Drei-Komponenten-Rechnung (Speyerer Verfah-
ren) auf doppischer Grundlage vorgeschlagen. Die Bestandteile der Drei-
Komponenten-Rechnung haben durch das HGrGMoG30 mittlerweile Einzug in 
das Haushaltsrecht von Bund und Ländern gehalten: Optiert eine staatliche Ge-
bietskörperschaft für einen doppischen Haushalt (§ 10 Abs. 4 Satz 2), so hat sie 
nach § 37 Abs. 3 HGrG eine Rechnungslegung zu Erfolgs- (Erfolgsrechnung) 
und doppischem Finanzplan (Finanzrechnung) sowie eine Vermögensrechnung 
(Bilanz) aufzustellen, womit bereits deutlich wird, dass diese Komponenten 
auch die Struktur des Haushalts prägen sollen. Lediglich die Vermögensrech-
nung findet nach dem Konzept kein voll ausgeprägtes Pendant auf der Pla-
nungsebene.31 Das achte hier angeführte Reformelement ist ein Öffentliches 
Management-Informationssystem (ÖMIS), in dem steuerungs- bzw. entschei-
dungsrelevante Informationen auf verschiedenen Ebenen erhoben, in fünf Per-
spektiven32 zusammengefasst und staatsgewaltübergreifend bereitgestellt wer-
den. Für die als neuntes Reformelement diskutierten Programmbudgets findet 
sich mit dem US-amerikanischen Planning-Programming-Budgeting-System 
(PPBS) bereits in den 1960-er Jahren ein historischer Prototyp.33 Das mit dem 
PPBS inhaltlich verfolgte Ziel, ein rationales staatliches Planungssystems zu 
schaffen, sollte durch Etablierung eines aus vier Phasen bestehenden Regel-
kreismodells verwirklicht werden: Planung (Planning), Programmierung (Pro-
gramming), Budgetierung (Budgeting) und Erfolgskontrolle (Evaluation) zielten 
darauf ab, möglichst widerspruchsfreie Zielsysteme zu entwickeln, in Program-
men zu verdichten, in der Haushaltsplanung zu operationalisieren und im Voll-
zug des Haushalts umzusetzen. Das Budget stand so unübersehbar im Kontext 
politischer Zielerreichung. Im Haushaltsprozess sollten die politischen Sachziele 
daher transparent gemacht und systematisch nachverfolgt werden.34 

                                           
30 Vgl. Gesetz zur Modernisierung des Haushaltsgrundsätzegesetzes und zur Änderung ande-

rer Gesetze (HGrGMoG) v. 31.07.2009. 
31  So auch im Konzept der Drei-Komponenten-Rechnung, vgl. Lüder (1998), S. 4 f. 
32  Die Perspektiven sind „Finanzen“, „Personal“, „Politik“, „Bürger und Umfeld“ sowie 

„Produkte/Prozesse“, vgl. Budäus. (2000), S. 318. 
33  Vgl. Engelhardt (1987), S. 133; Schulz (1976), S. IV; Rürup/Hansmeyer (1984), S. 72 ff; 

Reinermann (1975), S. 331. 
34  Vgl. Rürup/Färber (1987), 216; Carrara (2002), S. 38 f. 
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4.2 Entwicklungsfelder 

Die zuvor angeführten neun Reformelemente, die in unterschiedlichen Erschei-
nungformen Teil des NPM sind, bieten ein breites Spektrum für Innovationen 
zugunsten einer wirksameren Verwirklichung der Zwecke des Budgetrechts. Die 
Innovationspotenziale sollen nachfolgend überblicksartig in sechs Entwick-
lungsfeldern zusammengefasst werden. 35 

Das erste Entwicklungsfeld des parlamentarischen Budgetrechts hat Verände-
rungen im Rechnungs- und Informationssystem des Staates zum Gegenstand. 
Wegen der Defizite der Kameralistik im Hinblick auf die verursachungsgerechte 
Zuordnung des Ressourcenverbrauchs und der Generierung steuerungs- und 
kontrollrelevanter Informationen bleibt – obschon vieldiskutiert – die Einfüh-
rung eines ressourcenorientierten doppischen Konzernrechnungswesens ein 
überfälliger Reformschritt für den Bund. Sie würde es erleichtern, die Menge 
funktionaler Steuerungs- und Kontrollinhalte für das Budgetrecht zu vergrößern. 
Mit den Vorstellungen zu Rechnungssystem und Rechnungswesen im Konzept 
der Drei-Komponenten-Rechnung liegen hier insgesamt richtungweisende Lö-
sungsansätze vor, die mit dem HGrGMoG bereits Eingang in das Rahmenhaus-
haltsrecht von Bund und Ländern gefunden haben. Mit einer schlüssigen Reform 
des Rechnungswesens sollte allerdings Hand in Hand gehen, zweckgerechte öf-
fentliche Rechnungsstandards auszuprägen und Aufstellungspflichten für Ein-
zel- und Konzernabschlüsse vorzusehen. Eine große Herausforderung stellt die 
Verwirklichung eines reformierten Rechnungswesens mit geeigneten IT-Ver-
fahren dar. Hier besteht die Chance, in diesem Zuge das staatliche Rechnungs-
system mit einem allgemeinen Informationssystem zu verbinden und Informati-
onsasymmetrien zugunsten des Parlaments abzubauen. Gleichzeitig wäre dies 
ein Beitrag, eine staatsgewaltübergreifend einheitliche und funktionale staatliche 
Finanzordnung instrumentell abzusichern. 

 

 

                                           
35 Vgl. dazu im Einzelnen Bergmoser (2011), S. 429 ff. u. 519 ff. 
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Abbildung: Entwicklungsfelder des parlamentarischen Budgetrechts 
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schen“ ungeeignet, die Rollenzuweisungen im Budgetprozess fortzuentwickeln. 
Die im NPM propagierte Verantwortungsabgrenzung zwischen Politik und Ver-
waltung (uncoupling) nach dem Strategiekriterium verkennt den auf Herrschaft 
und Kontrolle gerichteten Charakter des Budgetrechts. Es ist nämlich seiner 
Sinngebung nach eben kein lediglich strategisches Steuerungs- und Kontrollin-
strument, sondern hat vielmehr eine kurzfristig-operative Ausrichtung. Hinter 
ihr steht der politische Herrschaftsanspruch, die Regierung in der Breite ihres 
Handelns vom Parlament abhängig zu machen. Unbeschadet dessen ist es 
zweckgerecht, eine „Verwesentlichung“ der politischen Arbeit des Parlaments 
über Mindestinhalte im Budget anzustreben, die durchaus unter dem Aspekt  
einer objektivierten politisch-strategischen Bedeutsamkeit ausgewählt werden 
können. In diesem Zusammenhang sollte die letztendliche Entschließungsfrei-
heit der Volksvertretung über das Budget (Art. 110 Abs. 2 GG) wieder ihrer 
dogmatisch wenig überzeugenden Einschränkungen entledigt werden: Der in 
Art. 113 GG festgelegte Zustimmungsvorbehalt der Bundesregierung bei ausga-
benerhöhenden bzw. einnahmenmindernden Beschlüssen des Parlaments 
schränkt den vertikalen sachlichen Geltungsbereich des Budgetrechts über Ge-
bühr ein.36 Die der Vorschrift innewohnende Problematik wird verkannt, wenn 
sie in erster Linie als löbliche Berücksichtigung einer universellen Ressourcen-
restriktion des staatlichen Handelns aufgefasst wird.37 Art. 113 GG verkehrt 
nämlich die demokratische Organsouveränität in ihr Gegenteil,38 indem er den 
von der Bundesregierung lediglich initiativ vorgeschlagenen Haushaltsplan teil-
weise einer Abänderbarkeit durch das Parlament entzieht und so den Durch-
griffscharakter des Budgetbeschlusses verwässert. Das mit der Vorschrift vor-
geblich verfolgte Ziel der Haushaltsdisziplin ist in der Staatspraxis eindeutig 
verfehlt und kann mit einem wirksamen materiellen Haushaltsausgleich weit 
zweckmäßiger erreicht werden. Wegen des kooperativen, staatsgewaltübergrei-
fenden Charakters des Budgetprozesses können die angeführten Reformelemen-
te die Transparenz im Haushaltsverfahren erhöhen und ferner dazu beitragen, 
politische Zielsetzungen wirksamer zu operationalisieren. So könnte ein weiterer 
„Rationalisierungsschub“ erreicht werden.  

Im Planungssystem ist das dritte Entwicklungsfeld des parlamentarischen Bud-
getrechts zu sehen, das mit Hilfe der Reformelemente gestaltet werden kann. Ein 
                                           
36  Vgl. Birk (1983), S. 872.  
37  Vgl. Müller-Osten (2007), S. 345; Mandelartz (1980), S. 134. 
38  Vgl. Moeser (1978), S. 73 f. 
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nicht zuletzt durch das Reformelement Programmbudget inspirierter Innovati-
onsbeitrag besteht darin, zu einem höheren Institutionalisierungsgrad der Ziel-
findungs- und -koordinierungsprozesse in der Planungsphase des Budgets zu ge-
langen. Aus Sicht der Budgetzwecke geht es dabei nicht etwa darum, die z. B. in 
Gestalt des Wunsches, wiedergewählt zu werden, oder als partikulare, persön-
lich gefärbte Interessen in Erscheinung tretenden politischen Wertungen zu ne-
gieren. Vielmehr sollen politische Wertungen und Ziele transparent gemacht und 
mit rationalem Anspruch verfolgt werden.39 Dabei sind sieben Aspekte hervor-
zuheben: Zum Ersten ist es schon wegen seiner Rationalisierungsfunktion teleo-
logisch folgerichtig, das Budget von den politischen Einzelzielen und Program-
men her zu denken.40 Eine institutionalisierte, mehrstufige Programmbildung, 
die sich zeitlich an den Planungshorizonten politischer Entscheidungen ausrich-
tet, ist sachgerecht und sollte für Parlament und Öffentlichkeit transparent sein. 
Zum Zweiten sollten die institutionalisierten Planungssysteme eine gemeinsame 
Ressource beider Staatsgewalten sein und zur Integration der internen Kontroll-
systeme von Parlament und Regierung beitragen. Zum Dritten entspricht es dem 
Sinn des Budgetrechts, wenn das Parlament, z. B. in Form kaskadierender Be-
schlüsse, in die Aufstellung der Teilplanungen als maßgebliche Entscheidungs-
instanz einbezogen wird und so am zentralen Planungsmechanismus staatsge-
waltübergreifend teilnimmt. Zum Vierten darf ein erweitertes Planungsinstru-
mentarium zur Programmbildung nicht zu einer Zentralisierung der Verwal-
tungsführung uminterpretiert werden: Es geht nicht um Zentralisierung, sondern 
um eine ebenengerechte Rationalisierung der Planung,41 die den Dezentralisie-
rungsbestrebungen des NPM nicht im Wege steht. Zum Fünften ist eine formali-
sierte Programmbildung der richtige Mechanismus, um der „Politik“ Anreize zu 
setzen, ihr Handeln langfristig-strategisch anzulegen und so zu einer „Verwe-
sentlichung“ politischer Handlungen beizutragen. Zum Sechsten ist es zweckge-
recht, die jährliche Haushaltsplanung als einen integrierten Teil eines erweiter-
ten Planungsmechanismus aufzufassen, mit dem die politischen Programme ins 

                                           
39 Die ambitionierte Vorstellungswelt des PPBS wollte das Handeln des Staates vollkommen 

nach Art eines Entscheidungsbaums in hierarchische Ziel-Mittel-Beziehungen gliedern, um 
bei Konkurrenz öffentlicher Aufgaben um die Zuteilung knapper Ressourcen durch Zuhil-
fenahme formaler Bewertungsverfahren – wie z. B. der Kosten-Nutzen-Analyse – rationale 
Entscheidungen fällen zu können. Der Charakter politischer Wertentscheidungen entzieht 
sich jedoch einer solchen vollkommenen „Rationalisierung“. 

40 Vgl. Fischer-Menshausen (1995), S. 1136 f., Rn. 11a. 
41  Vgl. Rürup (1997), S. 48. 



490  Ulrich BERGMOSER 

Operative übersetzt werden. Eine Beschränkung der operativen Haushaltspla-
nung auf rein „strategische“ Inhalte ist dagegen – wie oben angemerkt – zweck-
widrig. Zum Siebten legt eine systemgestützte Institutionalisierung einer erwei-
terten Planungsfunktionalität nahe, die Fähigkeiten der Parlamentsorganisation 
z. B. in den spezialisierten Ausschüssen fortzuentwickeln. 

Das vierte Entwicklungsfeld des parlamentarischen Budgetrechts besteht in der 
systematischen Neuordnung der Budgetinhalte. Die betrachteten Reformelemen-
te begünstigen dabei sowohl eine horizontale Verbreiterung als auch eine verti-
kale Vertiefung: Ein ressourcenorientiertes Rechnungssystem ermöglicht es zu-
nächst, das Budget mit Inhalten aus der Vermögens- und Schuldensphäre des 
Staates horizontal anzureichern. Eine Programmbildung nach politischen Sach-
zielen und eine Outputorientierung nach Verwaltungsleistungen können als In-
formationsbasis einer vertikalen Vertiefung dienen. Aggregierte Leistungsbün-
del und fachpolitische Ziele würden so anstelle der unspezifischen kameralen 
„Ausgabenzwecke“ verbindlicher Teil der spezialisierten Beschlussobjekte des 
Haushalts. Bei Anwendung der outputorientierten Budgetierung mit Leistungs-
bündeln als Beschlussobjekte ist es zweckmäßig, Einzelprodukte mit konkreten 
Leistungsmengen und Qualitätsstandards auszuplanen. Wegen ihrer mangelnden 
Aggregierbarkeit sollten diese Planungsgrundlagen in einer hierarchischen Da-
tenstruktur hinterlegt und in einem Informationssystem verfügbar sein, auf das 
das Parlament unmittelbaren Zugriff erhält. Produkt- und Programmorientierung 
sind miteinander kompatibel und können – neben den bewilligten Ressourcen – 
als zweite und dritte Bestimmungsdimension der Beschlussobjekte kombiniert 
werden. Die in dem Reformelement Outputsteuerung zum Ausdruck kommende 
vornehmliche Bezugnahme der spezialisierten Beschlussobjekte auf Leistungs-
ziele in Produkthaushalten42 wird hingegen der Breite und Mehrdimensionalität 
des budgetrechtlichen Herrschaftszwecks nicht gerecht. Geeignet sind die be-
trachteten Reformelemente, um die teleologisch zwingende Verbindlichkeit und 
Bindungswirkung der spezialisierten Beschlussobjekte für die Exekutive wie-
derzubeleben. Die im Budget festgeschriebenen Ziele dürfen um der Budget-
zwecke willen für die Exekutive nicht dispositiv, sondern müssen hinsichtlich 
ihrer Bindungsqualität verbindlich sein. Im Status quo des positiven Haushalts-
rechts hat sich demgegenüber die Auffassung des bloß ermächtigenden haus-
haltsrechtlichen Dispositivs verfestigt.43 Eine funktionsgerechte Innovation wäre 
                                           
42 Vgl. §§ 1a Abs. 3, 10 Abs. 2 Satz 5 HGrG.  
43 Vgl. § 3 Abs. 2 BHO/§ 3 HGrG; Mahrenholz (1989), S. 1355, Rn. 42.  
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es, die Bindungsqualität der Beschlussobjekte nach ihrem Typus zu differenzie-
ren.44  

Die äußere Budgetgestalt ist das fünfte Entwicklungsfeld einer innovativen Wei-
terentwicklung des parlamentarischen Budgetrechts. Die Aufbereitung der Bud-
getinhalte nach unterschiedlichen Perspektiven und die Gliederung des Budgets 
nach Einzel-, Gesamtplan und umfangreichen Anlagen ist seit der Reform des 
Jahres 1969 bereits im Haushaltsrecht verankert (§§ 10, 11 HGrG, §§ 13, 14 
BHO). Das Konzept des Neuen Haushalts- und Rechnungswesens zeigt darauf 
aufbauend weiteren Reformbedarf in der vertikalen und horizontalen Dimension 
des Haushalts auf: In vertikaler Hinsicht können in den Haushaltsunterlagen die 
veranschlagten Ressourcenentstehungen und -verbräuche unterschiedlich ver-
dichtet werden. Auf allen Aggregationsebenen sollten formale Beschlussobjekte 
als verbindliche Vorgabe für den Vollzug formuliert werden. Auf der obersten 
Aggregationsebene wäre ein um Änderungen im Staatsvermögen ergänzter dop-
pischer Ergebnishaushalt als zentrale Budgetkomponente für den Bund eine 
funktionsgerechte Innovation. Er könnte zudem als Anknüpfungspunkt einer 
Kapitalerhaltungsregel zur Gewährleistung der intergenerativen Gerechtigkeit 
bzw. für einen materiellen Haushaltsausgleich dienen.45 Nur eine am Reinver-
mögen anknüpfende Haushaltsausgleichskonzeption wäre in der Lage, z. B. ge-
setzgeberische Sozialversprechen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Aus-
gaben führen, zweckgerecht einzubeziehen. Die geltende, kürzlich reformierte 
Regelung der Kreditaufnahme (Art. 115 Abs. 2 i. V. m. Art. 109 Abs. 3 GG) hat 
den konzeptionellen Boden der Geldverbrauchsrechnung hingegen nicht verlas-
sen. Die Ausgleichskonzeption des positiven Rechts stellt unverändert nur auf 
Bestand und Veränderung des Netto-Geldvermögens ab. Ob dies im Sinne der 
intergenerativen Gerechtigkeit vertretbar ist, erscheint – trotz der im Vergleich 
zur alten Rechtslage erreichten Verbesserung – durchaus zweifelhaft. Der im 
Neuen Haushalts- und Rechnungswesen unterbreitete Vorschlag, nicht nur eine 
nach der direkten Ermittlungsmethode aufwendige Finanzrechnung anstelle ei-
ner Kapitalflussrechnung vorzusehen, sondern zudem zusätzlich zum Ergebnis-
haushalt einen Finanzhaushalt46 zu führen, ist im Lichte der Budgetzwecke bei 
einem ressourcenorientierten Rechnungssystem nicht stark begründet. Wegen 
                                           
44  Vgl. dazu mit weiteren Einzelheiten Bergmoser (2011), S. 328 ff. 
45  Vgl. Lüder (2001), S. 85; ders. (1998), S. 53.  
46 § 10 Abs. 4 HGrG sieht bei doppischen Haushalten einen Finanzplan auf Ebene des Ge-

samtplans vor. 
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der fragwürdigen Periodisierungslogik des Geldverbrauchskonzepts bedienen 
Bewilligungen auf doppischer Basis im Ergebnishaushalt die Budgetzwecke be-
reits hinreichend. Im Ergebnis dürften in der Rechnungslegung des Staates eine 
Kapitalflussrechnung und im Haushalt eine doppische Veranschlagung von In-
vestitionen (Anlagezugängen) und Kreditaufnahme als Beschlussobjekte immer 
dann ausreichend sein, wenn das Parlament die Kontrolle über den Ergebnis-
haushalt als Instrument eines materiellen Haushaltsausgleichs sowie über die 
(Netto-)Gesamtschuldenentwicklung hat. Unter diesen Voraussetzungen kann 
die jederzeitige Zahlungsfähigkeit des Staates im Rahmen einer nachgeordneten 
Zahlungsmitteldisposition sichergestellt werden, was unterhalb der Ebene von 
Parlament und Regierung entsprechende institutionelle und prozessuale Vorkeh-
rungen erforderlich macht.47 Wegen des planerische Einzeldurchgriffe erfor-
dernden Herrschaftszwecks des Budgetrechts kommt die äußere Gestalt des 
Budgets nicht ohne eine nach Programmbereichen und institutionellen Zustän-
digkeiten gegliederte untere Aggregationsebene aus. Sie nimmt die spezialisier-
ten Beschlussobjekte auf, die mit einer nach Zielen, Leistungen und Ressour-
ceneinsätzen aufgebauten Detailplanung zu unterlegen sind. Nicht zweckmäßig 
ist eine reine Outputorientierung, da die parlamentarische Herrschaft in erster 
Linie auf politische Sachziele ausgerichtet ist. 

Das sechste Entwicklungsfeld des Budgetrechts ist das Institutionelle Arrange-
ment des Staates. Neben der Staatsorganisation als solche, den Internen Kon-
trollsystemen von Parlament und Regierung sowie der Ansiedlung und Ausge-
staltung der so genannten Finanzkontrolle48 geht es hier um die Bestimmung ei-
nes funktionalen Zentralitätsniveaus. Besonders die Reformelemente Kontrakt-
management und Budgetierung gehen implizit von einer dezentralen Fach- und 
Ressourcenverantwortung in der Organisation der Exekutive aus, was eine Aus-
tarierung zentraler und dezentraler Koordination erfordert. Der genuin zentrale 
Budgetsteuerungsmechanismus steht einem dezentralen Verwaltungsmanage-
ment nicht im Wege. Vielmehr ist es notwendig, dass sich das Parlament der 
von der Exekutive eingerichteten zentralen Steuerungsmechanismen insofern 
bemächtigt, als es deren Planungs- und Berichterstattungsprozesse ebenenge-

                                           
47  Vgl. Große Lanwer/Mutschler (2002), S. 9 und Perridon/Steiner (1986), S. 399 ff., die dar-

auf hinweisen, dass eine Liquiditätsplanung „nur sehr kurzfristig, in der Regel sogar nur  
für wenige Tage möglich“ (ebenda, S. 399) ist.  

48 Zu Ansätzen zur Modernisierung der externen Revisionsfunktion vgl. Bergmoser (2005), 
S. 327 ff., zu deren Zuordnung zum Parlament vgl. ders. (2011), S. 351 u. 414 ff. 
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recht in den Budgetprozess einbezieht, um daran im Rahmen seiner Entschlie-
ßungskompetenz teilzunehmen. Es gilt, die einheitliche staatliche Finanzord-
nung staatsgewaltübergreifend zu wahren. Besondere Vorkehrungen sind im 
Hinblick auf Organisationsprivatisierungen und andere Formen der verselbst-
ständigten staatlichen Aufgabenwahrnehmung zu treffen. Der budgetrechtliche 
Eingriff sollte in seiner Reichweite und Intensität je nach Grad der Verselbst-
ständigung differenziert werden.  

5 Ausblick 

Der Beitrag der hier betrachteten Reformelemente des New Public Manage-
ments zur innovativen Weiterentwicklung des budgetrechtlichen Instrumentari-
ums weist ein differenziertes inhaltliches Profil auf. Aus den Ansätzen – wie 
z. B. der Drei-Komponenten-Rechnung – lassen sich teilweise recht konkrete 
technische Anhaltspunkte für eine Realisierung gewinnen. Das Haushaltsgrund-
sätzemodernisierungsgesetz hat mittlerweile mit den doppischen Haushaltsfor-
men einige dieser Ansatzpunkte im dispositiven, derzeit vom Bund nicht ange-
wendeten Haushaltsrecht verankert. Die in den sechs Entwicklungsfeldern zum 
Ausdruck kommende Breite einer funktionsgerechten Demokratieinnovation 
beim Budgetrecht wurde damit jedoch noch nicht erreicht. Das Innovationspo-
tenzial der hier betrachteten Reformelemente für die Budgetbefugnis erstreckt 
sich vornehmlich auf diejenigen Budgetfunktionen, die Ausfluss des politisch-
administrativen Steuerungs- und Kontrollzwecks sind. Keinen Beitrag leisten sie 
zur Verbesserung der Funktionsgerechtigkeit der wirtschaftspolitischen Steue-
rung, die zu ihrer Wirksamkeit und Präzision ebenfalls einer funktionalen Er-
tüchtigung bedürfte.  

Eine innovative Weiterentwicklung des budgetrechtlichen Instrumentariums des 
Parlaments mit den Mitteln des NPM liefe ins Leere, wenn nicht den Vorbedin-
gungen einer funktionsgerechten Rückbindung an den Volkswillen gleicherma-
ßen Beachtung geschenkt würde: Das Rückbindungsmodell des Bundesverfas-
sungsgerichts kann sich nur entfalten, wenn die Präferenzen des Staatsvolks hin-
reichend Eingang ins Parlament finden und die parlamentarische Einwirkung auf 
die Exekutive nicht im Übermaß durch andere Herrschaftsstrukturen überlagert 
wird. 
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Das parlamentarische Budgetrecht innovativ weiterzuentwickeln, wäre ein Re-
formimpuls, um eine „Erwartungslücke“ der parlamentarischen Herrschaft zu 
schließen und die von Karl Jaspers als unzulänglich beklagte „Wirksamkeit des 
Volkes“ systemkonform im repräsentativen Modell der parlamentarischen De-
mokratie zu stärken.  
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